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von dem Banne .
die Paſtorn vnd Kirchendiener fur ſich weiter

zum Banne komen /den zu vben wird balde her¬
nach geſagt werden .

Von den Dritten .

De dritken, (ſo die Lirchenſtraf¬
fen zu vben haben / vnd furnemlich die letz

t ! . ete vermanunge oder ſtraffe / vnd den Bann oder
das ausſchlieſſen / das iſt die Rirche oder Gemei¬
ne Gottes ſelbſt . Vnd das nach den worten Chri¬

ſti /Matth .am is . Dic Eccleſiæ . Sa gs der Kirch¬
en . Die Kirche aber iſt nicht eines oder zweier /

ſondern vieler oder etlicher . Denn Kirche heiſſet
hier eine Gemeine oder Ver ſamlunge . Nu gehoͤ¬

ren zur Kirchen / nicht allein Paſtorn vnd ande¬
re Rirchendiener / ſondern auch Leyen / das iſt /

ſonſt Gottfuͤrchtige / fromme / vnd erbare Chri¬

ſten. Damit es aber gleichwol ordentlich zugehe /
vnd das einer / welcher zunorn heimlich / oder mit

Zeugen zween oder dreyen / bruͤderlich verma¬

net vnd geſtraffet / nicht als balde nach der gan¬
tzen Kirchen / mit ſeinen ſuͤnden vnd laſtern of¬
fenbar gemachet werde / ob er ſich vielleicht noch
beſſern wolte / laſs ich mir gefallen / das in die¬
ſem falle (Sags der Rirchen ) hier alſo viel heiſ¬
ſe / den Elteſten vnd Vorſtehern der Kirchen /
wie auch der heilige Chry ſoſtomus etwa dieſe

wort Chriſti ausleget .Vnd wie auch die alte Rir
che fur vnd fur jre Elteſten / beides von Rirchen

dienern vnd Leyen gehabt / die92 von der 8 53 chen
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Ein Buͤchlein /
chen dieſe gewald vnd macht getragen / der Ge¬

meinen beſtes an einem jeden orte zuberathſchla¬
gen / zubedencken / vnd zu fordern / auch offent¬
iche verhoͤre vnd erkent nis halten / in ſachen der

Religion / wo deshalben verhinderung vnd zwi¬
ſpalt fur gefallen / Item / von wegen der ſuͤnden
vnd laſter / dieda der Kirchen zum er gernis vnd

nachteil haben moͤgen gereichen .Denn ſonſt / ſolt

man heimliche ſuͤnden vnd laſter / von derer we¬

gen man die Suͤnder erſtlich in geheim bruͤder¬

lich ver manet vnd ſtraffet / vnd ber nach / wo beſ¬

ſerung nicht erfolget / durch zween oder drey Zen

gen / als balde an die gantze Kirche gebracht wer

den / ſo wuͤrde der Suͤnder an ſtunde mit ſeinem
laſter offenbar / vnd zu ſchanden / vnd wuͤrde jm
hiedurch die beſſerung auff die dritte vermanun¬

ge vnd ſtraffe / mehr abgeſchnidten vnd verhin¬

dert / dan das ſie fur jn hiedurch ſolte befoͤrdert
werden . Nu geſchicht aber hier innen die anzei¬

gung der Kirchen allein vmb beſſerung des Suͤn

ders willen / die dan auch leicht auff den ernſt / de¬

rer / ſo von der Kirchen hierzu verordenet / erfol¬

gen kan . Vnd wo nu als dan beſſerung folget / ſo
bleibt es darbey / vnd iſt weder des Banns oder

des aus ſchlieſſens / auff dis mal nicht von noͤten .

So ſchleuſt es ſich nu recht / ordentlich / vnd

wol / das eine jede Gemeine / jre Elteſten habe /
als einen Ausſchuſs / die koͤnnen nu in Sted¬
ten / Flecken / vnd Doͤrffern ſein / in einer jeden
Gemeine oder Pfarre / die Paſtores vnd andere

Kirchendiener / desgleichen die Sehn ſchoͤpffen /
vnd andere Gottfuͤrchtige / Erbare / vnd 1

en



— —
—
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Von dem Banne .
Menner . Truͤge ſichs nu zu / das einer ſuͤndiget /vnd ſein Nechſter das hoͤrete vnd ſehe / oder ſeinPaſtor / oder wuͤr den ſolchs gewis berichtet / ſovermanete vnd ſtraffete er jn bruͤderlich in ge¬heim . Wolte es aber nicht helffen / ſo neme er zwe¬en oder drey Zeugen zu ſich . Wo dan aber keinebeſſerung erfolgete / lieſſen ſie es an die Elteſtenoder Ausſchuſs der Kirchen gelangen / das dieſemit groͤſſerem anſehen vnd ernſte / die letzte ver¬

manung vnd ſtraffe trieben vnd vbeten
Vnd hat vnſer lieber KER R Iheſus Chriſtuson allen zweiffel die ſache wol bedacht / das er diedritte ver manung vnd ſtraffe / in dem falle / we¬der dieſem noch jenem weiter befohlen hat / weder

Paſtorn oder an dern leuten allein ſondern derKirchen oder Gemeine / das iſt / den Elteſten vndAusſchuſs / von wegen der Kirchen / damit we¬der Paſtor noch andere / jre eigene Rache / mut¬willen / vnd Tyranney / an den armen Suͤndernvben moͤchten / oder vielleicht ſonſt nicht recht mitden ſachen vmbgehen / etwa aus vnnerſtand / et¬
wa aus freuelmut / ſondern das auff rechte ver¬hoͤre vnd erkentniſſe der Kirchen / vnd alſo derer
Elteſten / ſo die Kirche an jrer ſtete hier zu veror¬
denet hat / als dan weiter recht ſchaffen gehand¬let wuͤrde .

Wenn dan aber weiter in dieſem falle / auffdie dritte ver manunge vnd ſtraffe / ſo mit ernſtvnd anſehen der Kirchen / das ilt /der Elteſten /vnd des Ausſchuſs geſchicht / keine beſſerung er¬
folget / alsdan muſs man die letzte ſtraffe 15 15ö

an



Ein Buͤchlein /
hand nemen / den Bann oder das ausſchlieſſen /

das man einen halſtarrigen oder vnbusfertigen

Suͤnder / der ſich zu beſſern nicht gedencket / vnd

der Kirchen ernſte vnd dritte vermanung ver ach

tet / fur einen Heiden vnd Zoͤlner halte .

Vnd nach dem niemand leichtfertiglich vnd

one groſſe vrſache ſol in den Bann gethan wer¬

den / wie dan ſolchs die elteſten vñ bewereſten Vaͤ

ter der alten Nirchen trewlich rathen vnd verma

nen / allerley gefahr vnd vnrath zuuerhuͤten .

Vnd die Elteſten oder der Ausſchuſs / vornem¬

lich auff den Flecken vnd Doͤrffern / ſchlechte vnd

einfeltige leute zum offter mal ſein / die alle vmb¬

ſtende der ſachen nicht alſo / wie wol billich / beden

cken vnd betrachten ·Vnd damit auch weder Pa

ſtorn noch Elteſten / eigene rache / mut willen / vñ

Tyranney / an jemand vben moͤgen / oder viel¬

leicht ſonſt nicht recht mit ſelcher wichtigen vnd

bohen ſachen vmbgehen / aus vnuerſtand / ein fel¬

tigkeit / freuelmut / vñ dergleichen vrſachen . Dar

umb las ich mir neben andern Gelerten gefallen /

das man den Bann vnd das ausſ chlieſſen / als

die letz ten ſtraffen der Kirchen⸗ auff vnd fur die

Conſiſtoria oder Geiſtliche Gerichte ſchiebe / da¬

mit alle ſachen weiter vnd letzlich rechtſchaffen /
verhoͤret / vnd erkennet werden . Dafur dan auch

der halſtarrige / vnd bisher vnbusfertige Suͤnder
ſol erfordert werden / ſampt ſeinem Paſtor vnd

etlichen Elteſten aus ſeiner Gemeine . Wil dan

abermals der Suͤnder nicht beſſerung zuſagen /

vnd dieſe verbuͤr gen / ſo laſs das Senliſte( das

—
—



. von den Banne .
das dan auch von der Kirchen wegen da ſitz et)den Bann an ſtat vnd von wegen der Kirchen /er gehen / vnd thue dem Paſtor deſſelbigen orts
befelh / das er den nechſten Sontag / den halſtar¬
rigen Suͤnder in den Bann ausruffe / offentlichvnd fur der gantzen Kirchen / durch eine offent¬liche Publication oder verkuͤn digung / welcherform vngefehrlich alſo lau ten mag . „

8 Lliebten im Herrn / ich hab
Soon dem Wirdigen vnd Er¬

barn Lonſiſtorio zu N. N.
einen befelch vberkomen / das ich der
Paſtor allhier / auff heutigen Son¬
tag / N. N. in dieſer Gemeine won¬
hafftig / in den offentlichen Bann ab¬
kundigen / von der Chriſtlichen Kir¬
chen ausſchlieſſen / vnd als ein vn¬
luͤchtigs vnd vngehorſams Glied ab
ſchneiden vnd abſondern ſol . In anſe
hen / das er erſtlich in geheim . Zum
andern / in beiſein zweyer vnd dreyer
Zeugen . Zum dritten / von den Elte¬

2 ſten



Ein Buͤchlein /

ſten / oder Ausſchuſs dieſer Gemeine .

Vnd zum vierden / von dem Wirdi¬
gen vnd Erbarn Konſiſtorio / von ſei¬
nem laſter / N. N. abzulaſſen / trewlich
iſt vermanet ond geſtraffet worden .

Welchs N. N. doch alles in den wind

geſchlagen / verachtet / vnd der beſſe¬

rung ſich gewegert . Derhalben ich ew
er Paſtor vnd Seelſorger / ſampt euch
der Gemeine Gottes / indem Namen

vnſers Herrn Iheſu Chriſti / in einem
Geiſt verſamlet / vbergebe in krafft

vnſers HErrn Iheſu Chriſti /N. N.

dem Satan oder Teufel / zum verder

ben des fleiſches / auff des ſein Geiſt

ſelig werde / am tag des Herrn / we

er ſich widerumb bekeren wird / war¬

hafftige vnd beſtendige buſſe oben /

Schlage jm auch hiermit abe / das er

ſich



von dem Banne .

ſich des hochwirdigen Sacraments
des Altars / bis zur beſſerung nicht
gebrauche / bey den Gotlichen Amp¬
ten ( ausgenomen die Predigt ) nicht
erſcheine / Vnd niemand zu Geuat¬
tern / bey dem hochwirdigen Sacra¬
ment der Tauff ſtehe ꝛc. Verbiete auch
bey gehorſam Chriſtlicher Kirchen /
vnd von wegen vnſerer Obrigkeit /
das jr euch ſolchs verbanneten / vnd

ausgeſchloſſen Nenſchens / enthalten
wolt /mit jm nicht eſſen oder trinckẽ /
Keine gemeinſchafft mit jm haben / jn
zu Hochzeiten / vnd ehrlichen Geſel¬
ſchafften nicht laden / zu Geuattern
nicht bitten / in auff der ſtraſſen oder

ſonſt nicht gruͤſſen / damit er deſto ehe
ſein offentlich laſter erkenne / vnd be¬
kenne / hieruon abſtehe / ſich beſſer /

E warhaff



Ein Buͤchlein /

warhafftige
buſſe wircke / verzeihung

bitte / offentliche Abſolution in der

Gemeine begere / vñ ſich mit der ver¬

ergerten Kirchen verſoͤne vnd ver¬

gleiche etc .

Vnd das ſey allein von dem Proceſs derer

Laſter vnd ſuͤnden geſagt / die erſtlich heimlich
mit worten geſtraffet wer den / darnach in bey¬

ſein zweier oder dreyer Zeugen / zum dritten von

den Elteſten oder Ausſchuſs der Gemeine / vnd

zum vierden vnd letzten / von den Conſiſtorijs o¬

der Geiſtlichen Gerichten . 1

Aber mit den gantz offentlichen Suͤndern vñ

Leſterern / welcher ſuͤnden gantz offentlich ſein /
vnd einer gantzen Gemeine bekand vnd erger¬

lich / kan man den vorigen Proceſs nicht halten /

wie jn dan auch der Apoſtel Paulus nicht gehal¬
ten hat / da er den offentlichen Blutſchender / wel
cher ſeine Stieffmutter zur Ehe genomen / in den

Bann gethan hat / vnd aus der Gemeine zu Co¬

rintho geſtoſſen . Denn da heiſt es / wie der Apo¬

ſtel ſchreibt / inder Erſten an Cimoth . am z . Ca¬

pitel / Fur allen ſtraffe ſie / auff das die an dern

furcht haben . Coram omnibus argue , ut cæteri timo¬

rem habeant . Vnd alſo hat Paulus Petrum den

Apoſtel nicht heimlich ver manet o der geſtraffet
da er zum offentlichen ergerniſſe ſuͤndigte / ſon¬

dern



von dem Banne.
dern die ſache fur das angeſichte der Rirchen ge¬
bracht / um Galatern am 2 . Da aber Petrus
gen Antlochia kam / widerſtunde ich jm vnter au¬

gen / denn es war klage vber jn komen re . Aber
da ich ſahe / das ſie nicht richtig wandelten / nach
der warheit des Euangelij / ſprach ich zu Petro
fur allen offentlich /So du / der du ein Jude biſt /
Heidniſch lebeſt / vnd nicht Judtſch / Warumb
z wingſtu dan die Heiden Judiſch zu leben !

Vnd damit aber hierinnen nicht leicht fertig¬
lich / vnbeſunnen / vnd vnbedacht gehandelt wer¬

de / vnd niemand zu kurtz geſchehe / ſo ſollen die
Elteſten ( darunter auch der Paſtor vnd andere
Kirchendiener ) ſolche groſſe offentliche vnd er¬

gerliche Leſterer ſampt jren laſtern fur die Con¬
ſiſtoria gelangen laſſen / da als dan die ſachen ſol
len gnugſam verhoͤret werden / vnd dan weiter

nach befin dung der ſachen / geſchehen was recht
iſt . Vnd wo einem als dan der Bann zur ſtraffe
aufferleget wird / ſol dem Paſtor deſſelbigen orts
den offentlichen Suͤnder zu bannen / erleubet wer

den / auff form vnd weiſe / wie droben vermeldet /
allein mit verenderung etlicher woͤrter / als . In
anſehen / das er ein offentlicher Hurer / Ehebre¬
cher / Todſchleger ꝛc. iſt . Derhalben ich ewer Pa¬

orte . 8

Vnd dieweil auch der Bann / als die letzte
ſtraffe der Rirchen / der gantzen Kirchen eigene

ſtraffe iſt / ſo ſol keiner in den Bann heimlich ge¬than werden / oder one vor wiſſen vnd verwilli¬
gung derer / ſo die Kirche zu erkennen vnd zu vr¬5

. E 3 teilen



Ein Buͤchlein/
teilen verordnet hat / Sondern der / welchen man

Bannen ſol / der ſol offentlich fur dem angeſichte
der Kirchen / vnd mit vorwiſſen vnd ver willi¬

gung derſelbigen / oder derer / ſo an jrer ſtete ſi¬

czen / gebannet werden . Alſo hat der Apoſtel den

Blutſchender gebannet / in der Erſten zun Co¬

rinthiern am 7 . Capitel . Vnd alſo hat er auch

den verbanneten / nach zugeſagter beſſe erung / wi¬

derumb auffgen omen / in der 2 . zun Corinth · am

2 . Capitel .

Was der endliche nutzen ſey /
der Kirchenſtraffen .

As die armen Suͤnder zur
Buſſe vr ſache haben / vnd ſich zu jb¬

N 8
vnd e e

825 Abeſſern mogen . nd dieſen nutzen
22 Obeſtetiget der heilige Apoſtel Dau¬

ius / in der 2 . zun Corinth .am io . Cap . Mir iſt ge¬

wald gegeben vom HERRN / zu beſſern vnd nicht

zu verderben . Item / ſo wil auch Paulus / in dem

vierden Capitel zun Epheſern /das alles zur beſ¬

ſerung des Leibs Chriſti das iſt / der Gemeine

Gottes / geſcheben ſoll . Vnd leret Chriſtus nach

ſeinem Exempel / dieweil er ſpricht / das er allein

komen ſey / das verlorne zu ſuchen / vnd nicht zu¬

verderben / das auch wir Kirchendiener mit vn¬

ſerem gantzen Ampte / vnd alſo auch mit den

Kirchenſtraffen / die verlorne Schaͤflein wider¬

umb herbey bringen ſollen / vnd ſie zu rechte fuͤ¬
ren /
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